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KANTON ZUG VORLAGE NR. 1125.1
(Laufnummer 11176)

MOTION DER FDP-FRAKTION

BETREFFEND FÜRSORGESTOPP FÜR ABGEWIESENE ASYLSUCHENDE

VOM 27. MAI 2003

Die FDP-Fraktion hat am 27. Mai 2003 folgende Motion eingereicht:

Der Regierungsrat wird beauftragt, dem Kantonsrat eine Änderung des Sozialhilfe-
gesetzes zu unterbreiten, wonach Personen aus dem Asylbereich keinen Anspruch
auf Unterstützung erhalten, auf deren Gesuch nicht eingetreten wurde oder deren
Gesuch abgewiesen wurde und die ihrer Ausreisepflicht nicht nachgekommen sind
und sich der Wegweisung entziehen. Damit es nicht zu ungerechtfertigten Besser-
stellungen kommt, muss der Ausschluss von Sozialhilfeleistungen und der finanziel-
len und persönlichen Unterstützung gleichzeitig statuiert werden, für Personen, die
sich aus anderen Gründen illegal in der Schweiz und im Kanton Zug aufhalten.

Begründung:

Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement beabsichtigt im Zuge des Spar-
programms des Bundes, den Asylsuchenden, auf deren Gesuch nicht eingetreten
wurde, keine Fürsorgeleistungen mehr auszurichten. Diese Massnahme kann Miss-
bräuche bekämpfen, greift aber zu kurz, weil sie sich lediglich auf Nichteintretens-
entscheide beschränkt. 

Asylbewerberinnen und -bewerber, deren Gesuch rechtskräftig abgewiesen wurde
und die ihrer Ausreisepflicht nicht nachkommen, verhalten sich ebenso rechtsmiss-
bräuchlich. 

Verschiedene Kantone sind daran, solche Missbräuche mit der Regelung im kanto-
nalen Recht zu regeln, indem sie festhalten, dass diejenigen Personen von jeglicher
finanzieller Sozialhilfe ausgeschlossen sind, deren Asylgesuch abschliessend abge-
wiesen wurde und die sich dem Vollzug gegen die angezeigte Wegweisung entzie-
hen. 

Um dem Bezug von Sozialhilfeleistung abgewiesener Asylsuchender wirksam begeg-
nen zu können, ist auch im Kanton Zug im Sozialhilfegesetz eine entsprechende
Regelung vorzusehen. 
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